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E D I T O R I A L I N H A L T

Maßgeschneiderte Finan-
zierungskonzepte zählen
zu den Erfolgsfaktoren pros-
perierender Unternehmen.
Das durch Basel II restrikti-
ver gewordene Kreditverga-
beverfahren der Banken
zwingt dabei auch mittel-
ständische Unternehmen zu-
nehmend, nach neuen We-
gen der Finanzierung zu
suchen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich dabei
mezzanines Kapital, welches nachrangig gegenüber
dem klassischen Fremdkapital behandelt wird und
damit im Rating Eigenkapitalcharakter hat. Neben
der Erhöhung der Liquidität trägt mezzanines Kapital
dazu bei, Bilanzrelationen und Unternehmensbonität
zu verbessern, ohne dabei die Struktur der Anteils-
eigner zu verändern oder den Kapitalgebern Mit-
spracherechte zu gewähren.

Das Spektrum mezzaniner Finanzierungsformen ist
vielfältig. Es reicht von Nachrangdarlehen über stille
Beteiligungen und Genussrechten bis hin zu Wandel-
oder Optionsanleihen. Da das jeweilige Mezzanine-
Modell unterschiedliche Auswirkungen auf Ihre
Unternehmensentwicklung haben kann, ist eine ge-
naue Prüfung der Vor- und Nachteile vorab unab-
dingbar. Hierbei unterstützt Sie PSP gerne und berät
bei der Gestaltung Ihres maßgeschneiderten Finan-
zierungskonzeptes. 

Harald Dörfler
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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F i n a n z v e r w a l t u n g  a k t u e l l

Pensionszusagen auf dem Prüfstand
In letzter Zeit haben sich die Rechtsprechung und die
Finanzverwaltung wiederholt zum Thema Pensions-
zusage geäußert. Hieraus kann sich im Einzelfall
akuter Handlungsbedarf ergeben. Jüngstes Beispiel
ist das BMF-Schreiben vom 06.04.2005, welches zu
der Frage von Abfindungsklauseln in Versorgungszu-
sagen Stellung nimmt. 

Danach ist eine Pensionsrückstellung in Zukunft steu-
erlich nicht mehr zulässig, sofern die Versorgungszu-
sage jederzeit zum Teilwert abgefunden werden
kann. Sich am Teilwert orientierende Abfindungs-
klauseln führen demnach zu einem Nichtausweis der
Pensionsrückstellung. Wenn sich die Abfindung nach
dem Barwert der zukünftigen Pensionsleistungen
zum Zeitpunkt der Abfindung bemisst, sind die Abfin-
dungsklauseln dagegen unschädlich. Weiterhin führt
das BMF-Schreiben aus, dass das Berechnungsver-
fahren zur Ermittlung von vertraglich vorgesehenen
Abfindungen eindeutig und präzise schriftlich fixiert
sein muss. Zu der Frage, wie diese schriftliche Fixie-
rung im Detail aussehen soll, hat sich die Finanzver-
waltung allerdings bislang noch nicht näher
geäußert. Es ist zu erwarten, dass hierzu in nächster
Zukunft von verschiedenen Seiten Formulierungsvor-
schläge entwickelt werden. Aus Vertrauensschutz-
gründen werden bestehende Abfindungsklauseln
nicht beanstandet, sofern sie bis zum 31.12.2005
an die o. g. Vorgaben schriftlich angepasst werden.
Über das BMF-Schreiben hinaus ist in Bezug auf
Abfindungsklauseln zu beachten, dass durch das seit
01.01.2005 geltende Alterseinkünftegesetz die
Abfindungsmöglichkeiten bei vorzeitiger Beendi-
gung eines Dienstverhältnisses nochmals reduziert
wurden. Intention des Gesetzgebers ist hierbei in
erster Linie, dass die Altersversorgung nicht bereits
vor Erreichen der Altersgrenze ausgezahlt und kon-
sumiert werden soll. 

In Bezug auf Pensionszusagen wird darüber hinaus
die möglicherweise nicht ausreichende Rückdeckung

bestehender, zukünftiger Zahlungsverpflichtungen
verkannt. Durch den Abschluss einer Rückdeckungs-
versicherung ist der Arbeitgeber gemeinhin der Auf-
fassung, das Risiko der finanziellen Belastung der
Versorgungszusage für das Unternehmen abgesi-
chert zu haben. Aufgrund verschiedener Einfluss-
größen kann sich jedoch über die Jahre, zumeist
unbemerkt, eine erhebliche Deckungslücke aufbau-
en, welche sich im Wesentlichen auf drei Faktoren
zurückführen lässt. 

• Versicherungsunternehmen kalkulieren mit länge-
ren Lebenserwartungen als bei der Kalkulation
der Pensionsrückstellung nach Heubeck-Sterbeta-
feln unterstellt wird.

• Lebensversicherer rechnen bei der Kalkulation
ihrer Versicherungsprämien mit mittlerweile gerin-
geren Abzinsungsfaktoren als die in § 6a EStG
bei der Berechnung der Pensionsrückstellung vor-
geschriebenen 6 % p. a.

• Die Garantieverzinsung der Lebensversicherer ist
in den letzten Jahren stetig gesunken und wird vor-
aussichtlich in Zukunft nur noch bei 2 % p. a. lie-
gen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist es gera-
de bei umfangreicheren Versorgungszusagen drin-
gend angeraten, die Angemessenheit der Rück-
deckung von Altersversorgungszusagen einer einge-
henden Überprüfung zu unterziehen.

PSP unterstützt Sie gerne bei der rechtlichen, steuer-
lichen aber auch betriebswirtschaftlichen Überprü-
fung von Pensionszusagen.

K o n t a k t :

Ulrich Derlien (u.derlien@pspmuc.de)

Stefan Käfferlein (s.kaefferlein@pspmuc.de)IN
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V o r s o r g e

Zentrale Registrierung von Vorsorgevollmachten
Leider ist niemand davor gefeit, dass ein Unfall oder
eine schwere Erkrankung es ihm plötzlich und uner-
wartet unmöglich machen, seine eigenen Angele-
genheiten weiterhin persönlich zu regeln. In unserem
Newsletter 05/2003 hatten wir auf die Möglichkeit
hingewiesen, durch die Abfassung einer Vorsorge-
vollmacht, einer Betreuungsverfügung und eventuell
auch einer Patientenverfügung umfassende Vorsorge
für diesen Fall zu treffen. 

Eine Vorsorgevollmacht kann ihren Zweck jedoch
nur dann wirklich erfüllen, wenn sie dem Vormund-
schaftsgericht im Notfall schnell zur Kenntnis
gelangt. Um dies sicherzustellen und damit die über-
flüssige Bestellung von (auch familienfremden)
Betreuern durch das Gericht zu vermeiden, kann seit
dem 01.03.2005 jeder seine Vorsorgevollmacht
unabhängig davon, ob sie notariell beurkundet oder
privatschriftlich abgefasst ist, im Zentralen Vorsorge-
register der Bundesnotarkammer eintragen lassen.
Die zuständigen Vormundschaftsgerichte können
dann durch eine Online-Abfrage jederzeit kurzfristig
klären, ob und gegebenenfalls wem eine Person eine
Vorsorgevollmacht erteilt hat.

Das Zentrale Vorsorgeregister erhebt für die Eintra-
gung aufwandsbezogene Gebühren, die der Höhe
nach abhängig vom gewählten Verfahren und von
der Anzahl der zu registrierenden Bevollmächtigten
sind. Die üblichen Gebühren betragen einmalig zwi-
schen EUR 10 und EUR 20 und decken die dauer-

hafte Registrierung sowie die Auskunftserteilung an
die Vormundschaftsgerichte ab. Die Registrierung
umfasst die wesentlichen Daten der Verfügung, also
insbesondere die Namen und Anschriften des Voll-
machtgebers und seiner Bevollmächtigten, den
Umfang der Vollmacht etc. Das Register verwahrt
hingegen nicht die Vollmachtsurkunde selbst. Diese
sollte im Besitz des Bevollmächtigten sein, damit die-
ser sich gegenüber Ärzten, Behörden oder Banken
legitimieren kann. Die Daten können nur die Vor-
mundschaftsgerichte, also die Gerichte, die über die
Anordnung einer Betreuung zu entscheiden haben,
einsehen. Dies wird durch besonders gesicherte Ver-
bindungen im Internet bzw. Justiznetz sichergestellt.
Die Änderung und Löschung eingetragener Daten zu
Vorsorgevollmachten erfolgt auf postalischem Wege.
Um die Sicherheit des Datenbestandes zu gewähr-
leisten, erfolgen Änderungen und Löschungen nur
unter Mitteilung der bei der Eintragung mitgeteilten
Register-Nummer und der Buchungs-Nummer.

Weitere Informationen zum Zentralen Vorsorgere-
gister erhalten Sie unter www.vorsorgeregister.de
(dort steht Ihnen auch das Antragsformular zur Ver-
fügung) oder bei der Bundesnotarkammer - Zentrales
Vorsorgeregister, Postfach 08 01 51, 10001 Berlin,
Tel.: 01805 / 35 50 50 (0,12 / Min.).
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K o n t a k t :

Rita Eberl (r.eberl@pspmuc.de)
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Vorgezogene Fälligkeit der Sozialversicherungs-
beiträge ab 01.01.2006

S o z i a l v e r s i c h e r u n g

Nach der bisher geltenden Regelung sind die vom
Arbeitgeber abzuführenden Sozialversicherungs-

beiträge für Arbeitsentgelte, die bis zum 15. eines
Monats gezahlt werden, am 25. des Monats zu ent-
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richten; für Arbeitsentgelte, die danach gezahlt wer-
den, sind die entsprechenden Beiträge am 15. des
Folgemonats fällig. Mit dem Gesetz zur Änderung
des Vierten und Sechsten Buches des Sozialgesetz-
buches vom 03.08.2005 wurde die Fälligkeit der
Sozialversicherungsbeiträge ab 01.01.2006 auf
den drittletzten Banktag des Monats vorgezogen,
womit die Beiträge ca. zwei Wochen früher als bis-
her fällig werden. Die Beiträge für Januar 2006 sind
somit erstmals bereits am 27.01.2006 abzuführen,
die für Dezember 2005 dagegen sind wie bisher am
15.01.2006 fällig. Um die dadurch entstehende
Liquiditätsbelastung möglichst niedrig zu halten,
kann der Arbeitgeber im Rahmen einer Übergangs-
regelung den Ende Januar 2006 fälligen Beitrag
jedoch zu je einem Sechstel auf die Monate Februar
bis Juli verteilen. 

Diese Neuregelung, die zur Stabilisierung des Bei-
tragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung
beitragen soll, wird nach Auffassung von PSP zu
einem organisatorischen Mehraufwand in den Unter-
nehmen führen. Beitragskorrekturen im jeweiligen
Folgemonat, z. B. bei variablen Gehaltsbestandtei-
len, die erst nach Ablauf des jeweiligen Monats fest-
stehen, sind so bereits vorprogrammiert. Darüber
hinaus hat die vorgezogene Fälligkeit der Sozialver-
sicherungsbeiträge auch Auswirkungen auf die
unternehmerische Liquiditätsplanung, sodass die
Änderung frühzeitig in der internen Unternehmens-
rechnung berücksichtigt werden müssen.

K o n t a k t :

Martina Pichlmeier (m.pichlmeier@pspmuc.de)

Brigitte Riedel (b.riedel@pspmuc.de)IN
F
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Deutsche Unternehmen verfügen im internationalen
Vergleich über eine alarmierend niedrige Eigenkapi-
talquote. Die hohe Besteuerung von Unternehmens-
gewinnen sowie fehlender Zugang zum Kapitalmarkt
aber auch das in der Vergangenheit unzureichende
Angebot an Eigen-, Beteiligungs- oder Venture Kapi-
tal führten beim deutschen Mittelstand zu einer tradi-
tionell starken Fremdkapitallastigkeit in der Unterneh-
mensfinanzierung. Die Umsetzung von Basel II hat
bei den Kreditinstituten nun zu einer erheblichen
Neuausrichtung des Kreditgeschäftes geführt. Die
Folge ist, dass Banken das von ihnen übernommene
Kreditrisiko beschränken. Damit steht der Mittelstand
vor der Aufgabe, seine Finanzierung neu zu struktu-
rieren. Ein direkter Zugang zum Kapitalmarkt kommt
für die meisten Mittelständler mangels Größe nicht in
Frage; daher müssen neue Wege gefunden werden,
um externes Eigenkapital zu akquirieren. 

Mezzanines Kapital ist dabei häufig die ideale
Lösung. Es stellt nachrangiges Haftkapital dar und

wird im Rating wie Eigenkapital gewertet. Dadurch
wird neben der Erhöhung der strategischen Liquidität
des Unternehmens gleichzeitig eine Verbesserung des
Bilanzbildes erreicht. Das Kapital wird für einen festen
Zeitraum zur Verfügung gestellt und endfällig zurück-
bezahlt, wodurch über die Laufzeit Planungssicherheit
gewährleistet ist. Die Geldgeber des mezzaninen
Kapitals erhalten in der Regel keine Mitsprache- oder
Kontrollrechte. Auch die Gesellschafterstruktur bleibt
unverändert. Je nach Rating des Unternehmens und
Ausgestaltung des Mezzanine-Produktes fallen für die
Gewährung Zinsen in Höhe von ca. 7 % bis 10,5 %
p. a. an, die steuerlich abziehbar sind. Damit sind die
Kosten zwar hoch, aber im Vergleich zu anderen
Eigenkapitalprodukten eher moderat. Die steuerliche
Abzugsfähigkeit der Zinsen wirkt sich dabei als wei-
terer Vorteil aus. Für mezzanines Kapital muss in der
Regel keine Sicherheit gewährt werden. 

Geeignet für diese Art der Finanzierung ist vor allem
Liquiditätsbedarf für Erweiterungs- und Rationalisie-

Mezzanine-Finanzierung für den Mittelstand
U n t e r n e h m e n s f i n a n z i e r u n g



5

Erweiterter Umfang von Konzernabschlüssen
R e c h n u n g s l e g u n g

Mit dem Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG) wurde 
§ 297 Abs. 1 HGB neu gefasst. Demnach besteht für
alle Mutterunternehmen ab dem Geschäftsjahr
beginnend nach dem 31.12.2004 erstmals die
Pflicht, den Konzernabschluss – bestehend aus Kon-
zernbilanz, Konzerngewinn- und -verlustrechnung,
Konzernanhang und Konzernlagebericht –, um eine
Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel
zu erweitern. Mittels der Kapitalflussrechnung soll
die finanzielle Lage des Konzerns dargestellt wer-
den. Die ergänzende Aufstellung eines Eigenkapital-
spiegels soll der Erhöhung des Informationswertes
des Konzernabschlusses in Bezug auf die Eigenkapi-
talentwicklung dienen. Der Konzerneigenkapitalspie-
gel ist für das laufende Geschäftsjahr und das Vor-
jahr aufzustellen. 

Diese erweiterten Pflichten bestanden vor dem 
BilReG ausschließlich für so genannte kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen, d. h. Unternehmen, deren
Wertpapiere am organisierten Kapitalmarkt gehan-
delt werden bzw. den Handel beantragt haben. Da
das HGB jedoch keine Vorgaben zu Inhalt und Aus-
gestaltung der Kapitalflussrechnung und des Eigen-
kapitalspiegels enthält, hat das Deutsche Rechnungs-

legungs Standards Commitee e. V. (DRSC) Stan-
dards (DRS) zur Erstellung einer Kapitalflussrechnung
(DRS 2) und eines Eigenkapitalspiegels (DRS 7) vor-
gelegt. Die Einhaltung dieser Standards im Rahmen
der Konzerabschlusserstellung ist dabei Vorausset-
zung für eine ordnungsgemäße Konzernrechnungs-
legung und folglich verpflichtend.

Die Anwendung der DRS unterbleibt, wenn der Kon-
zernabschluss entsprechend § 315a HGB nach inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellt
wird. In diesem Fall finden die International Financi-
al Reporting Standards (IFRS) und die International
Accounting Standards (IAS) Anwendung, die jedoch
ihrerseits auch die Aufstellung einer Kapitalflussrech-
nung und eines Eigenkapitalspiegels vorsehen.

Auf unserer Homepage (www.pspmuc.de) finden Sie
eine ausführliche Fassung dieses Beitrages, der die
Thematik anhand von Beispielsrechnungen deutlich
macht.
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K o n t a k t :

Harald Dörfler (h.doerfler@pspmuc.de)

Stephan Nowack (s.nowack@pspmuc.de)IN
F
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rungsinvestitionen oder für Erwerbe von Unterneh-
men und Beteiligungen. Dazu kann es im Zuge einer
geplanten Neustrukturierung der Finanzierung zur
Umfinanzierung verwendet werden. Nicht geeignet
dagegen ist es zur Abdeckung von kurzfristigen
Liquiditätsengpässen und zum „Stopfen von Löch-
ern“ aufgrund nachhaltiger Verluste. 

Das breite Spektrum mezzaniner Finanzierungsfor-
men erlaubt eine individuelle Anpassung der Finan-
zierung an die jeweiligen Bedürfnisse des Unter-
nehmens auch unter steuerlichen Gesichtspunkten.
Zudem lässt sich mezzanines Kapital mit klassischen

Finanzierungsformen hervorragend kombinieren.
Ob in Ihrem Unternehmen Bedarf an Mezzanine
besteht und eine Verbesserung der Bilanzstruktur
und des Ratings erreicht werden kann, hängt von
der Unternehmensentwicklung, der Ausgestaltung
und der vertraglichen Gestaltung des Mezzanine-
Produktes ab. Dabei hilft Ihnen PSP gerne, im Ein-
zelnen die betriebswirtschaftlichen, bilanziellen und
steuerlichen Auswirkungen aufzuzeigen. 

K o n t a k t :

Andreas Weissinger (a.weissinger@pspmuc.de)
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Das Finanzgericht Köln hat Bedenken, ob die
Besteuerung von Kapitaleinkünften für die Jahre
2000 bis 2002 mit dem Grundgesetz vereinbar ist
und die zu Grunde liegende Vorschrift dem Bundes-
verfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Der
Kläger des Verfahrens führt an, dass er als steuer-
ehrlicher Kapitalanleger seine Kapitaleinkünfte voll
versteuern musste, während steuerunehrliche Kapi-
talanleger, die vom "Gesetz zur Förderung der
Steuerehrlichkeit" Gebrauch machten, weniger Steu-
ern auf ihre nacherklärten Einnahmen zahlen muss-
ten. Nach diesem Gesetz wurde derjenige, der sei-
ne Zinsen in den fraglichen Jahren nicht erklärt und
versteuert hatte und nun nacherklärte, steuerlich bes-
ser gestellt als der steuerehrliche Bürger. Denn von
den nacherklärten Einnahmen wurden nur noch 
60 % der Besteuerung unterworfen und auf diese
dann letztlich 25 % bzw. 35 % Steuern erhoben. 

Das Finanzgericht sieht in diesem Sachverhalt einen
Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz,
denn die pauschale Minderung der Bemessungs-
grundlage auf 40 % und zusätzlich der geringere
Steuersatz seien nicht gerechtfertigt. Darüber hinaus

hält das Finanzgericht die Versteuerung von Zinsein-
nahmen in den Jahren 2000 bis 2002 für mit dem
Grundgesetz unvereinbar, weil die Besteuerung der
Zinseinkünfte auch in diesen Jahren nach wie vor
nicht gleichmäßig durchgesetzt werden könne und
die Durchsetzung des staatlichen Steueranspruches
wegen struktureller Vollzugshindernisse weit gehend
vereitelt werde.

Ferner ist beim Bundesverfassungsgericht bereits ein
Verfahren zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit der
Zinsbesteuerung ab dem Veranlagungszeitraum
1993 anhängig. Die Verfassungsrichter haben die-
sen Fall sämtlichen Verfassungsorganen, allen Bun-
desländern sowie dem Bundesgerichtshof und dem
Bundesfinanzhof zur Stellungnahme zugeleitet. Ein
endgültiges Urteil wird also nicht in naher Zukunft
erwartet.

PSP empfiehlt, Einkommensteuerbescheide ab 1993
nach Möglichkeit offen zu halten, um im Falle einer
gleichgerichteten Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes eine Änderung der bisherigen Steu-
erfestsetzung zu ermöglichen.

S t e u e r n  a k t u e l l

Verfassungswidrigkeit der Besteuerung 
von Kapitaleinkünften ?
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Solidaritätszuschlag ab 2002 verfassungswidrig ?
Möglicherweise ist der Solidaritätszuschlag zur Ein-
kommensteuer bzw. zur Körperschaftsteuer ab dem
Jahr 2002 verfassungswidrig. Beim Finanzgericht
Münster ist derzeit ein Verfahren zur Frage anhän-
gig, ob der Solidaritätszuschlag für 2002 und die
Folgejahre verfassungsgemäß ist. Die Kläger tragen
vor, der Solidaritätszuschlag stelle spätestens ab
dem Veranlagungszeitraum 2002 eine verfassungs-
widrige Sondersteuer dar. PSP geht davon aus, dass

noch in 2005 hierüber eine Entscheidung getroffen
wird. Es wird insoweit empfohlen, gegen Einkom-
mensteuer- und Körperschaftsteuerbescheide ab dem
Veranlagungszeitraum 2002 Einspruch einzulegen
und ein Ruhen des Verfahrens zu beantragen (dies
wird aussagegemäß aufgrund amtsinterner Anwei-
sung auch gewährt). Auf diese Weise bleibt die
Möglichkeit erhalten, bereits festgesetzte Steuern
zurückzufordern. 
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Rentenversicherungsbeiträge als 
vorweggenommene Werbungskosten ?
Beim Bundesfinanzhof ist derzeit ein Verfahren zur
Qualifikation von Rentenversicherungsbeiträgen
anhängig. Im Verfahren wird angeführt, dass die
vor 2005 geleisteten Beiträge zur Rentenversiche-
rung im Rahmen der durch das Alterseinkünftege-
setz eingeführten nachgelagerten Besteuerung nicht
als begrenzt abzugsfähige Sonderausgaben zu
qualifizieren seien, sondern als vorweggenommene
Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften.

Das Bundesministerium der Finanzen hat die Liste
der Vorläufigkeitsvermerke zwar wie folgt erweitert:
„Die Festsetzung der Einkommensteuer ist vorläufig
hinsichtlich der Nichtabziehbarkeit von Beiträgen

zur Rentenversicherung als vorweggenommene Wer-
bungskosten bei den Einkünften i. S. v. § 22 Nr. 1
S. 3 EStG“. Trotz des Vorläufigkeitsvermerkes emp-
fiehlt PSP, die Einkommensteuerbescheide der Jahre
vor 2005 mittels Einspruch offen zu halten und das
Ruhen des Verfahrens zu beantragen. Grund hierfür
ist, dass der Vorläufigkeitsvermerk nur die Frage
betrifft, ob die gegebenenfalls eintretende Doppel-
besteuerung verfassungswidrig ist. Er greift aber
nicht, wenn ein Gericht entscheiden sollte, dass aus
Gründen der Steuersystematik die Beiträge zur Ren-
tenversicherung als vorweggenommene Werbungs-
kosten (und nicht als beschränkt abzugsfähige Son-
derausgaben) zu behandeln sind. 

Grundsteuer verfassungswidrig ?
Beim Bundesverfassungsgericht wurde eine Verfas-
sungsbeschwerde gegen die Besteuerung von Grund-
eigentum, das zu eigenen Wohnzwecken genutzt
wird, eingereicht. Argumentiert wird mit dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes aus dem
Jahre 1995 zur Verfassungswidrigkeit der Vermö-
gensteuer. Das Bundesverfassungsgericht hatte
damals die Vermögensteuer als verfassungswidrig
erklärt, da es sich um eine nicht gerechtfertigte Sub-
stanzbesteuerung handele. Nichts anderes könne für
die Grundsteuer bei selbst genutztem Grundvermö-
gen gelten. 

Bis zur Klärung der Frage empfiehlt PSP, gegen den
Grundsteuermessbescheid Einspruch einzulegen 
bzw. – falls die Einspruchsfrist bereits abgelaufen 
ist – einen Antrag auf Neubewertung auf den nächst-
möglichen Zeitpunkt zu stellen sowie das Ruhen des

Verfahrens zu beantragen. Aussagegemäß werden
Einsprüche/Anträge derzeit nicht bearbeitet. Im
Dezember 2005 wird eine amtsinterne Anweisung
hinsichtlich des weiteren Vorgehens erwartet. Wei-
terhin kann gegen die Festsetzung der Grundsteuer
selbst ein Rechtsbehelf eingelegt werden. Die Einla-
ge eines Rechtsbehelfs ist aber nur innerhalb der
Rechtsbehelfsfrist möglich. Grundsteuerbescheide,
die meist zu Jahresbeginn ergehen, sind daher in
der Regel bereits unanfechtbar. Aussagegemäß wer-
den auch Einsprüche/Anträge hinsichtlich der
Grundsteuer derzeit nicht bearbeitet; auch hier wird
wohl abgewartet, wie sich das Verfahren beim Bun-
desverfassungsgericht entwickelt.

K o n t a k t :

Heike Schwab (h.schwab@pspmuc.de)
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beauftragte daraufhin seinen Steuerberater,

die Angelegenheit zu klären. Nachdem der

Unternehmer die Kostennote seines Steuer-

beraters erhalten hatte, stellte dieser das

Honorar dem Land Brandenburg in Rech-

nung, in dessen Bezirk das zuständige

Finanzamt lag, woraufhin der Fall vor

Gericht ging. Das Urteil: Die Kosten des

Steuerberaters, mit dessen Hilfe sich der

Unternehmer zur Wehr setzte, musste das

Finanzamt übernehmen. 

in einem Aufsatz, der in der Zeitschrift „Ver-

mögen und Steuern“ erschienen ist. Inwie-

weit Wohnungseigentümergemeinschaften

jetzt teilrechtsfähig sind, beantwortete PSP-

Rechtsanwältin Rita Eberl in der Bayerischen

Hausbesitzer-Zeitung. Für eine Kopie 

bzw. Fragen zu den Veröffentlichungen 

senden Sie wie immer bitte eine E-Mail an

veroeffentlichungen@pspmuc.de.
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Der „Dauerbrenner“ Spekulationsgewinne

war auch Gegenstand eines Beitrages von

Ulrich Derlien, Rechtsanwalt und Steuerbe-

rater bei PSP, der im Deutschen Steuerrecht

erschienen ist. Der Autor widmete sich in

erster Linie Zweifelsfragen und Optimie-

rungsüberlegungen aus aktueller Sicht. Mit

der Thematik der steuerlichen Rahmenbe-

dingungen für Kapitalanlagen im Ausland

beschäftigt sich Steuerberater Markus Luckner

Verstärkt durch zahlreiche Neuzugänge

von Berufseinsteigern gelang es PSP auch

in diesem Jahr wieder, eine Fußballmann-

schaft auf die Beine zu stellen. Als Höhe-

punkt der Freiluftsaison stand ein Freund-

schaftsspiel gegen eine weitere Münchner

Kanzlei auf dem Programm. Nach einem

kräftezehrenden Spiel konnte das PSP-Team

dank einer geschlossenen Mannschafts-

leistung als Sieger vom Platz gehen. Über-

zeugen konnten dabei nicht nur die wirt-

schaftsprüfende Abwehr oder das (steuer-)

gestaltende Mittelfeld, sondern auch die

Offensivabteilung des Family Office. Ganz

nach dem erfolgversprechenden PSP-Ansatz

einer disziplinübergreifenden Zusammenar-

beit, deren Zielsetzung das optimal erreich-

bare, rechtlich unangreifbare Endresultat ist.

4:0 für PSP

Veröffentlichungen

Besuch aus China in der Schackstrasse

Rainer Fürholzer (Wirtschaftsprüfer,

Steuerberater) und Roland W. Graf

(Rechtsanwalt, Steuerberater) sind

dem Gesellschafterkreis der PSP

GbR beigetreten. Beide wechselten

im Jahr 2000 nach langjähriger

Tätigkeit bei KPMG zu PSP und 

verstärkten hier den Partnerkreis

bereits seit 2002. Die klassische

Wirtschaftsprüfung zählt ebenso zu

den Schwerpunkten der Tätigkeit von Rainer

Fürholzer wie Due Diligence-Prüfungen und

Entwicklungen im Bereich der internationa-

len Rechnungslegung. Roland W. Graf

beschäftigt sich vornehmlich mit steuerrecht-

lichen Problemen bei Umwandlungen, inter-

nationalen Sachverhalten und aktuellen Ent-

wicklungen in der Steuergesetzgebung.

Neue Gesellschafter 
bei PSP

p

Am 19. August besuchte eine Delegation

aus Shanghai die Kanzlei in der Schack-

straße. Im Zuge einer Europareise wollten

sich die Wirtschaftsprüfer aus Fernost über

das deutsche Steuerrecht informieren. PSP

schien ihnen dabei die geeignete Adresse

zu sein. So erläuterten Steuerberater Philipp

Matheis und Alexander Reichl in einem zwei-

stündigen Vortrag die Eckpunkte des deut-

schen Steuersystems und wurden dafür reich

beschenkt, wie dem Foto zu entnehmen ist.

Ein Urteil der etwas ungewöhnlichen Art

kommt vom Landgericht Potsdam. Dieses

verurteilte ein Finanzamt zum Schadens-

ersatz in Höhe von 75.000 Euro, weil es

die Gewerbesteuer eines Unternehmers

falsch festsetzte. Doch wie kam es dazu? 

Der Bearbeiter eines Finanzamtes hatte bei

der Übertragung der Gewerbesteuerdaten

vergessen, die Vorjahreswerte aus dem

Datenbestand zu löschen, was schließlich

zu einer überhöhten Gewerbesteuerforde-

rung führte. Der betroffene Unternehmer

Gericht verurteilt Finanzamt 




